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Tagesordnung zur Sitzung des
Verwaltungsausschusses am 31. März 2026

Beginn: 	 18.00 Uhr 
Ort: 	 Ratssaal des Rathauses, Markt 11, 04849 Bad Düben

öffentlicher Teil
1.	Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.	Beschlussfassung zur Tagesordnung
3.	Bestätigung der Niederschrift
4.	Beratung und Beschlussfassung zum Bauantrag für das Bauvorhaben: Er-

richtung / Aufstellung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage innerhalb des 
Betriebsgeländes der Kläranlage Altenhof 10, Flurstücke 54/2, 62/2, 61/4, 
55, 56, 57, jeweils Flur 19 in Bad Düben

5.	Beratung und Beschlussfassung zur Bereitstellung einer außerplanmäßigen 
Auszahlung für die Beschaffung von Fachsoftware für den Fachbereich Ge-
werberecht

6.	Information und Sonstiges

sowie ein nichtöffentlicher Teil

Beschlussübersicht

Der Verwaltungsausschuss hat am 24. Februar 2026 folgende Beschlüsse 
gefasst:

Beschluss-Nr. 02/2026
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Düben beschließt die Vergabe der 
Instandsetzungsarbeiten von Fahrbahnen mittels Dünner Asphaltdeckschicht 
in Kaltbauweise (DSK-mA) an folgenden Standorten in 04849 Bad Düben:
• 	Gustav-Adolf-Straße (ab LSA Schmiedeberger Straße bis Einmündung Blü-

cherstraße)
• 	Durchwehnaer Straße (ab Kreisverkehr bis inkl. Kreuzung Postweg)
• 	Am Heidelberg im ST Tiefensee (ab Parkstreifen bis Einmündung Hausnum-

mer 2) an die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben GmbH.

Beschluss-Nr. 03/2026
Der Verwaltungsausschuss beschließt eine außerplanmäße Auszahlung auf der 
Buchungsstelle 126001.7832000 für die Maßnahme 12600125101 – Erwerb von 
beweglichem Vermögen – für die Beschaffung von zwei mobilen Aggregaten 
zur Notstromversorgung in Höhe von 23.562,00 Euro.

Ländliche Neuordnung

Verfahren:  	 Tiefensee 2
Gemarkung:	 Tiefensee Flur 4
Stadt:	 Bad Düben			 
Verfahrens-Nr.:  	 N50/LNF

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

In der Stadt Bad Düben wurde aufgrund der §§ 103a, 103c Absatz 2 und 86 
Absatz 2 Nr. 1 Satz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der geltenden 
Fassung i. V. m. § 1 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbe-
reinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Land-
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wirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 
1429) in der geltenden Fassung die Durchführung eines Verfahrens des freiwil-
ligen Landtausches angeordnet.
Zum Verfahrensgebiet gehören: von der Gemarkung Tiefensee Flur 4 die Flur-
stücke 12 sowie 32.

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Verfahren berechtigen, sind nach § 103b Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 14 Absatz 1 
FlurbG innerhalb von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung schriftlich 
beim Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, 04855 Tor-
gau oder zur Niederschrift beim Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche 
Neuordnung, Dr.-Belian-Straße 5, 04838 Eilenburg als zuständiger Flurbereini-
gungsbehörde anzumelden. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung.
Auf Verlangen des Landratsamtes Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, 
hat der Anzumeldende sein Recht innerhalb einer vom Landratsamt Nordsach-
sen, Amt für Ländliche Neuordnung, zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist wird der Anmeldende nicht mehr beteiligt.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachge-
wiesen, so kann das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Absatz 2 
FlurbG). Der Inhaber eines nicht aus dem Grundbuch ersichtlichen Rechts muss 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen 
sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Absatz 3 FlurbG).

Eilenburg, den 27. Februar 2026

gez.: Hindemith
Sachgebietsleiter DS

Bock auf ein sauberes Bad Düben

Liebe Bad Dübener! Liebe Vereinsmitglieder!

Lasst uns gemeinsam für Sauberkeit in der Stadt 
sorgen. Der Stadtrat und die Bürgermeisterin laden 
alle zum Frühjahrsputz in Bad Düben und unseren 
Stadtteilen ein. Der Frühjahrsputz ist eine tolle 
Gelegenheit, nicht nur unserer Umwelt etwas Gutes 
zu tun, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl zu 
stärken. Gemeinsam können wir zeigen, dass Bad 
Düben eine lebenswerte, saubere und freundliche 
Kurstadt ist, in der wir alle gern leben.
Deshalb suchen wir viele fleißige Hände, die am Samstag, den 18. April 2026 
in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr jeglichen Unrat, welcher sich in den letzten 
Monaten auf den Straßen und Gehwegen sowie in den Parks und Grünanlagen 
angesammelt hat, beseitigen. 

Fleißige Hände können gemeinsam viel bewirken!
Die Stadt stellt Müllsäcke, Container und Fahrzeuge zum Transportieren der 
Müllsäcke bereit. Gern könnt ihr Harke und Handschuhe mitbringen. Unsere 
Hausmeister beziehungsweise die Firma Alba werden die Säcke einsammeln 
und zentral entsorgen. 
Der Frühjahrsputz ist in folgenden Gebieten unserer Kurstadt geplant:
• 	Bootsanleger | Am Lauch | Leipziger Straße | Mulde
	 Treffpunkt: Oberer Parkplatz Leipziger Straße
• 	Blücherstraße | Kohlhaasstraße | Heidering
	 Treffpunkt: „Brotkorb“ Kohlhaasstraße
• 	Bildungscampus II | Stadion und Gelände an Turnhalle | Pumptrack-Anlage 

Durchwehnaer Straße
	 Treffpunkt: an der Turnhalle 
• 	Hammermühle | Spielplatz an der B2 | Neue Wittenberger Straße | Spatenweg 
	 Treffpunkt: am Spielplatz
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• 	Nordtangente | Bitterfelder Straße | Alaunwerk
	 Treffpunkt: Ecke Alaunwerk Bitterfelder Straße
• 	Obermühle | Obermühlenteich | Parkstraße | Kurpark
	 Treffpunkt: Parkplatz Obermühle 
• 	Stadtteil Schnaditz | Stadtteil Tiefensee | Stadtteil Wellaune

Vielen Dank im Voraus für die Mithilfe! 
Wir freuen uns, wenn sich die Vereine vorab bei uns anmelden!

Astrid Münster		  Stadtrat 		 Ortsvorsteher 
Bürgermeisterin		  Bad Düben	 Schnaditz | Tiefensee | Wellaune

Eintrag ins Branchenbuch der Stadt Bad Düben

Alle Gewerbetreibenden und Unternehmen aus Bad Düben haben die Mög­
lichkeit, sich kostenfrei in unser Branchenbuch auf der städtischen Homepage 
eintragen zu lassen.
Damit wir unseren Bürgerinnen und Bürgern stets ein aktuelles und korrektes 
Branchenbuch anbieten können, bitten wir Sie, uns Änderungen oder eine ge­
wünschte Abmeldung rechtzeitig mitzuteilen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Wir bilden aus!

Der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide, 
Bad Düben bildet ab 1. September 2026 zu folgendem 
Beruf aus:

Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung (m/w/d)

Wir freuen uns auf die Bewerbung von interessierten, engagierten und leis­
tungsbereiten jungen Leuten mit guten schulischen Leistungen und Deutsch­
kenntnissen.
Dieser zukunftsorientierte Beruf bietet bereits eine abwechslungsreiche dreijäh­
rige Ausbildung. Sie fühlen sich angesprochen? Bitte senden Sie Ihre Bewer­
bungsunterlagen bis zum 15. April 2026 an den Zweckverband Abwassergruppe 
Dübener Heide, Bad Düben, z. Hd. Geschäftsführerin, Altenhof 10, 04849 Bad 
Düben oder per E-Mail an: bewerbung@zawdh.de

Wir suchen dich! Allrounder (m/w/d) 
für unser NaturSportBad – 20 Stunden/Woche

Für die Sommersaison Juni bis August 2026 möchten wir unser Team verstär­
ken. Wenn du gern an der frischen Luft arbeitest, Ordnung liebst und ein Auge 
fürs Detail hast, bist du bei uns genau richtig!

Deine Hauptaufgabe: Beckenreinigung und Pflege des Badebereichs
Das bringst du mit:
• Zuverlässigkeit und Motivation
• Freude an praktischer Arbeit
• Teamgeist
Das bieten wir:
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld
• Saisonstelle mit 20 Wochenstunden 
• Ein freundliches Team, das dich einarbeitet
• Eingruppierung nach Tarifvertrag                     
Bewerbung bis 2. April bei der Stadt Bad Düben 
(Markt 11, 04849 Bad Düben oder
E-Mail: bewerbung@bad-dueben.de)

Bewerbungen von Schwerbehinderten oder ihnen Gleichgestellten werden nach Maßgabe des SGB 
IX bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Der Bewerbung ist 
ein Nachweis über die Schwerbehinderung oder Gleichstellung beizufügen.
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden von der Stadt Bad Düben 
nicht erstattet.
Hinweise zum Datenschutz:
Wir weisen auf § 11 Absatz 1 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes hin, wonach wir 
zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens berechtigt 
sind. Sie können jederzeit Auskunft über Sie betreffende Verarbeitungsvorgänge personenbezogener 
Daten, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die Löschung von personenbezogenen 
Daten oder die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen sowie der Verarbeitung personen­
bezogener Daten widersprechen. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung der Sie betref­

fenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie sich mit Beschwerden an den 
Datenschutzbeauftragten der Stadtverwaltung Bad Düben (datenschutz@bad-dueben.de) wenden.

Astrid Münster
Bürgermeisterin

Ferienjob als Rettungsschwimmer/
Rettungsschwimmerin (m/w/d)

Unser NaturSportBad sucht Unterstützung für die Sommerferien.
• Mindestalter 16 Jahre
• Schwimmabzeichen Silber erforderlich (DLRG Silber oder gleichwertig)
• Max. 20 Stunden pro Woche
• Flexible Einsätze je nach Witterungslage
• Arbeit im Freien und im Team
Interesse? Dann melde dich bei uns und werde Teil unseres Sommerteams! 
E-Mail: bewerbung@bad-dueben.de oder Stadt Bad Düben (Markt 11, 04849 
Bad Düben)
Bewerbungen von Schwerbehinderten oder ihnen Gleichgestellten werden nach 
Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt 
berücksichtigt. Der Bewerbung ist ein Nachweis über die Schwerbehinderung 
oder Gleichstellung beizufügen. Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewer­
bung entstehen, werden von der Stadt Bad Düben nicht erstattet.

Hinweise zum Datenschutz:
Wir weisen auf § 11 Absatz 1 des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes hin, wonach wir 
zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens berechtigt 
sind. Sie können jederzeit Auskunft über Sie betreffende Verarbeitungsvorgänge personenbezogener 
Daten, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die Löschung von personenbezogenen 
Daten oder die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen sowie der Verarbeitung personen­
bezogener Daten widersprechen. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung der Sie betref­
fenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie sich mit Beschwerden an den 
Datenschutzbeauftragten der Stadtverwaltung Bad Düben (datenschutz@bad-dueben.de) wenden.

Astrid Münster
Bürgermeisterin

Einladung zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung des SV Bad Düben e. V.

Liebe Sportfreunde,
zur ordentlichen Mitgliederversammlung des SV Bad Düben 
e. V. laden wir alle Mitglieder recht herzlich ein. Diese findet 
am 15. April 2026, ab 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus 
Bad Düben (Bitterfelder Straße 17) statt.

 
Tagesordnung:
1.	 Eröffnung der Mitgliederversammlung und Begrüßung durch den Vorsit­

zenden
2.	 Wahl des Versammlungsleiters, Feststellung der ordnungsgemäßen Einla­

dung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der Tagesordnung 
3.	 Jahresbericht des Vorstandes sowie der Abteilungen für das abgelaufene 
  	 Kalenderjahr
4.	 Finanzbericht des Schatzmeisters
5. 	 Bericht der Kassenprüfer
6. 	 Aussprache über die Berichte
7. 	 Entlastung des Vorstandes
8. 	 Neuwahl der Kassenprüfer
9. 	 Vorstellung Kinderschutzkonzeptes des Vereins
10.	Eingereichte Anträge von Mitgliedern zur Mitgliederversammlung
11. Ehrungen
12. Schlusswort des Vorsitzenden

Stimmberechtigt ist jedes Mitglied, welches zum Versammlungszeitpunkt das 
18. Lebensjahr vollendet hat (Satzung des Vereins § 4).
Anträge von Mitgliedern, die zur Diskussion gestellt werden sollen, sind bis zum 
4. April 2026 schriftlich an den Vorstand (Postadresse: Postfach 1116, 04847 
Bad Düben, besser E-Mail: vorstand@sv-bad-dueben.de) zu senden.
 

Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand
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